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Aachen, Oktober 2009
Klare Ansage

Die EnEV 2009 als Wegweiser in Richtung 
Dreifach-Verglasung

Die neue Energieeinsparverordnung der alten Bundesregierung ist am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten. Ihr Kernpunkt: Die energetischen Anforderungen an den Primärenergiebedarf und an die Wärmedämmung wurden im Bestands- und Neubau um 30 Prozent erhöht. Für die Wärmedämmung bei Glasflächen bedeutet dies einen großen Schritt in Richtung Dreifach-Isolierglas.

Heizen und warmes Wasser: Was Bürger als Selbstverständlichkeiten ansehen, sorgt für einen großen Energiebedarf. Insgesamt rund 40 Prozent der Endenergie verwenden die Bundesbürger für Wärme und das warme Nass. Durch die neue EnEV 2009 soll der Energiebedarf um ein knappes Drittel gesenkt werden. Für Bauherren und Eigentümer bedeutet die neue Verordnung oft ein Mehr an Investition, aber auch ein Plus an Einsparungen und 
Förderungen. An Glas und Fenster stellen die neuen Richtlinien Anforderungen, denen Dreifach-Isoliergläser wie z.B. SGG CLIMATOP MAX mehr als gerecht werden. Aufgrund ihrer hervorragenden U-Werte erfüllen sie bereits heute die Ansprüche der avisierten und nochmals verschärften EnEV 2012.

Anforderungen der EnEV an Glas und Fenster
Basis der EnEV-Richtlinien für Fenster und Fenstertüren an Wohnneubauten ist die Regelung, dass die Höchstwerte für den Primärenergiebedarf mithilfe eines Referenzgebäudes ermittelt werden. Es wird eine Referenzausführung von einem Ug-Wert von 1,3 W/m2K und einem g-Wert von 0,60 zugrunde gelegt. Die Regelung gilt generell auch für Nichtwohngebäude. Der Primärenergiebedarf des real erbauten Gebäudes darf maximal dem Primärenergiebedarf des Referenzobjektes entsprechen. Die Anforderung an den Dämmwert der Gebäudehülle richtet sich nach dem Transmissionswärmeverlust HT. Maximale U-Werte für Glas oder Fenster sind nicht vorgegeben. Im Bestand (Wohn- und Nichtwohngebäude) liegt die zulässige Uw-Wert-Grenze für ersetzte oder erstmalig eingebaute Fenster und Fenstertüren bei 1,3 W/m2K. Für Gläser gilt ein maximaler Ug-Wert von 1,1 W/m2K. Auf eine Besonderheit beim Glastausch ist hinzuweisen: Ist die Glasdicke aus technischen Gründen begrenzt, so ist ein Ug-Wert von 1,3 W/m2K ausreichend. Bei Nichtwohngebäuden ist ein maximaler Uw-Wert 1,9 W/m2K (Raum-Solltemperatur mindestens 19 Grad Celsius) vorgeschrieben.

Bedeutung der Neuregelungen
Fasst man die Inhalte der neuen EnEV bezogen auf Fenster, Fenstertüren und Gläser zusammen, so kommt man zu folgenden Erkenntnissen: Die energetischen Anforderungen an den Jahresprimärenergiebedarf und die Wärmedämmung sind um jeweils 
30 % erhöht worden. Dies gibt eine klare Richtung vor und ist ein großer Schritt in Richtung Dreifach-Isolierglas, auch wenn bei Verwendung entsprechender Fensterprofile die Uw-Werte der Referenzgebäude oft noch mit Zweifach-Isolierglas erreicht werden können. Die U-Wert-Angaben für die Referenzgebäude beziehen sich ausschließlich auf die entsprechenden Referenzgebäude. In der Bauausführung können diese Werte – unter Berücksichtigung von H’T – abweichen. Die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz werden nicht verschärft, da sie bereits strikt sind. Gestrafft wurden die Anforderungen an Bauteile: So sind bereits ab 10 % der Fläche der auszutauschenden Verglasungen die Bauteilkennwerte einzuhalten. Dies bedeutet z. B. für Fenster und Fenstertüren einen Uw=1,3 W/m²K und einen g-Wert von 60 %. Die Vorgabewerte bei den g-Werten der Verglasungen der Referenzgebäude sind relativ hoch, können aber unterschritten werden. Die EnEV 2009 fordert U-Werte im Fenster-, Türen- und Ver-glasungsbereich mit drei wertanzeigenden Stellen. Die 
(europäischen) Normen schreiben dagegen vor, dass der U-Wert mit zwei wertanzeigenden Stellen anzugeben ist. In der Auslegung der Bund-/Länderkommission vom 22. September 2009 wurde erklärt, dass der mit den europäischen Normen konforme Nachweis mit zwei wertanzeigenden Stellen ausreichend ist und die EnEV damit als erfüllt gilt. Beispiel: Die Anforderung Uw = 1,30 W/m²K ist mit einem Nachweiswert von Uw = 1,3 W/m²K erfüllt.

Dreifach-Isolierglas als künftiger Standard?
Mit der aktuellen EnEV werden insbesondere die Referenz-
U-Werte von 1,3 W/m2K (Fenstertausch) und sogar 1,1 W/m2K (Glastausch) bei Planern und Architekten als neuer Mindest-Standard für Fenster gelten. Im Hinblick auf die nochmals verschärften Anforderungen der für 2012 geplanten EnEV rufen diese Werte bereits heute hochwertige Produkte wie das Dreifach-Isolierglas SGG CLIMATOP MAX auf den Plan – für Neubauten wie auch für Bestandsgebäude. Erst durch hoch wärmedämmende Dreischeiben-Isoliergläser sind Niedrigenergiehäuser, Passivhäuser oder Null-Energiehäuser, die fast keine Heizung mehr benötigen, realisierbar. Gerade bei diesen Gebäudetypen spielen solare Gewinne eine große Rolle, da so – speziell im Winter – deutlich Energie gespart werden kann. Im Zusammenhang mit der EnEV und dem Energieausweis ist die hochwertige Wärmedämmung von Bauteilen eines der Schlüsselthemen in der Diskussion um Klimawandel und Energieeinsparung. Mit energiesparenden Dreischeiben-Isoliergläser wie SGG CLIMATOP MAX mit UG-Werten von 0,7 bis 0,5 W/m2K und einem außerordentlich hohen g-Wert von 0,60 werden hohe solare Gewinne erzielt. Die Gläser bieten zudem eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, mit denen unterschiedliche Funktionen des Glases erreicht werden – wie 
z. B. Sicherheit, Schallschutz oder Selbstreinigung. Das Basisprodukt von SGG CLIMATOP MAX ist SGG PLANITHERM MAX, die Beschichtung erfolgt auf dem hoch transparenten, extraweißen Glas SGG DIAMANT.

Die EnEV 2009 für Neubauten
Seit 1. Oktober 2009 gilt für Neubauten ein Jahresprimärenergiebedarf, der um 30 % niedriger liegen muss als noch bei der EnEV 2007 gefordert. Die Wärmedämmung der Außenhaut muss um 
15 % effizienter sein als bisher. Als Maßstab hierfür gelten nach wie vor die U-Werte der Außenbauteile der wärmeabgebenden Gebäudehülle. Neu sind auch die Berechnungen der EnEV-Nachweise für Wohngebäude und den Wärmeschutz anhand von Referenz- bzw. Wohnhaustypen. Für den sommerlichen Wärmeschutz gilt auch weiterhin die DIN 4108-2 mit den Anforderungen an die Innenraumtemperaturen (je nach Klimazone) und den höchstzulässigen Sonneneintragswert Smax. Die neue EnEV berücksichtigt das Thema Erneuerbare Energien. Im Energieausweis findet sich dazu nun ein eigenes Feld, in dem Maßnahmen eingetragen werden, wenn der Bauherr die Anforderungen der neuen Verordnung um 15 % unterschreitet und damit eine anerkannte Ersatzmaßnahmen des Wärmegesetzes erfüllt.

Was ändert sich im Bestand?
Für größere bauliche Veränderungen wie das Dämmen der Wände oder der Austausch von Fenstern müssen die neuen Bauteile einen um 30 % besseren energetischen Wert aufweisen als noch 2007 gefordert. Als Alternative steht es dem Eigentümer frei, den Jahresprimärenergiebedarf seines Hauses ebenfalls um 30 % zu senken. Das kann über eine effiziente Gebäudehülle oder eine moderne Heizungsanlage geschehen. Für alle Eigentümer gilt zudem ab dem 1. Oktober 2009: Bis 2019 müssen Nachtstromspeicherheizungen ausgetauscht werden, die älter als 30 Jahre sind. Dies betrifft Wohngebäude mit mindestens sechs Wohneinheiten und Nichtwohngebäude mit mehr als 500 Quadratmetern Nutzfläche.
Fördermittel für Glas und Fenster
Ebenfalls ab 1. Oktober 2009 hat die KfW-Bankengruppe die Mindestanforderungen zur Förderung von Sanierungsmaßnahmen formuliert. Dabei unterscheidet die KfW vier verschiedene Effizienzklassen, die sich am Jahresprimärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust orientieren. Gefördert wird in jedem Fall der Einbau neuer Fenster und Türen sowie der Austausch vorhandener Verglasungen. Voraussetzung der Förderung ist ein Mindest-U-Wert von 1,7 W/m²K. Auch im Rahmen des CO2-Gebäude-sanierungsprogrammes für Wohngebäude bietet die KfW Investitionszuschüsse z.B. für den Einbau neuer Fenster.
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